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Geschäftszahl: 2023-0.219.664 Wien, 3. Mai 2023 

EDIKT 

Vorhaben „Wiener Neustadt Hbf Nordkopf – Errichtung 4-gleisige Einfahrt“ 

- ÖBB-Strecke 10501 (Wien Hbf – Graz – Spielfeld-Strass; Südstrecke) von km 

46,131 - km 48.453; 

- ÖBB-Strecke 10601 (Wien Meidling - Wiener Neustadt Hbf; Pottendorfer Linie) 

von km 48,485 - km 49,438 (Streckenende) 

Umweltverträglichkeitsprüfung und teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren ge-
mäß §§ 23b, 24 und 24f UVP-G 2000 

Kundmachung des verfahrenseinleitenden Antrags und der Auflage der Einreichun-

terlagen der ÖBB Infrastruktur AG im Großverfahren samt Stellungnahmemöglichkeit 

 

Gegenstand des Antrags: 

Die ÖBB-Infrastruktur AG hat mit Schreiben vom 16. Februar 2023 beim Bundesministerium 

für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (UVP-Behörde) für 

das Eisenbahnvorhaben „Wiener Neustadt Hbf Nordkopf – Errichtung 4-gleisige Einfahrt“ die 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, die Genehmigung gemäß §§ 23b, 24 und 

24f Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000) sowie alle für die Ausführung 

des Vorhabens erforderlichen bundesgesetzlichen Genehmigungen beantragt. Dem Antrag 

sind die nach den Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung des Vorhabens erforderli-

chen Unterlagen (Trassengenehmigungsunterlagen, Bauentwurf, Gutachten gemäß § 31a 

EisbG und Umweltverträglichkeitserklärung) angeschlossen.  
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Beschreibung des Vorhabens:  

Das gegenständliche Vorhaben liegt im Gemeindegebiet von Wiener Neustadt und umfasst im 

Wesentlichen folgende Projektabschnitte und -bestandteile: 

 

• Auf der Pottendorfer Linie erfolgt ab km 48,485 eine Linienverbesserung des Linksbo-

gens auf dem bestehenden Planum. Zusätzlich wird – zur Ermöglichung einer Fahrge-

schwindigkeit von 120 km/h – die Überhöhung von derzeit 105 mm auf 155 mm ver-

größert.  

• Auf der Südstrecke beginnt der Umbau bei km 46,131 mit einer Lagekorrektur der bei-

den Hauptgleise auf bestehendem Planum bis ca km 46,400. Ab hier beginnt der vier-

gleisige Bereich mit einer kompletten Erneuerung des Ober- und Unterbaus.  

• Die Zulegung eines vierten Gleises bedingt eine Verbreiterung des bestehenden Bahn-

körpers in Dammlage links der Bahn ab ca km 49,470 (Pottendorfer Linie).  

• Die Strecke 10601 endet bei km 49,438. Ab hier werden die beiden ankommenden 

Gleise 1 und 2 der Strecke 10601 als Gleis 1 und 2 der Strecke 10501 weitergeführt. 

Der abgehende Kilometer beider Gleise ist hier mit km 46,621 festgelegt.  

• Die im Folgenden angegebenen Kilometrierungen beziehen sich somit auf die Strecke 

10501 (Südstrecke). 

• Die ab km 46,804 benötigten Stützmauern werden bis zur Unterführung der Kollo-

nitschgasse in km 47,985 parallel zur Bahn geführt. Die Brücke über die Fischauer 

Gasse (km 46,972) sowie die Brücke über die Warme Fischa (km 47,256) werden kom-

plett erneuert. Die Straßenunterführung Pöckgasse in km 47,720 wird neu errichtet 

und die Pöckgasse abgesenkt. Die Brücken im Bereich der Straßenunterführung Kollo-

nitschgasse werden links und rechts der Bahn verbreitert. Der bestehende Fußgän-

gersteg links der Bahn wird abgetragen und in neuer Lage wiedererrichtet, ebenso die 

Geh- und Radwegbrücke rechts der Bahn.  

• In bestimmten Abschnitten links und rechts der Bahn ist die Errichtung von neuen 

Lärmschutzwänden vorgesehen.  

• Im gesamten Bereich mit Unterbauerneuerung wird ein Entwässerungssystem errich-

tet. 

• Aufgrund der neuen Gleiskonfiguration müssen die Bahnsteigenden im Hbf Wiener 

Neustadt in ihrer Lage und in ihrer Länge leicht angepasst werden. 

• Das Vorhaben sieht zudem die Errichtung von vier Weichenheizstationen vor, wobei 

die bestehende Weichenheizstation auf der Strecke 10601 in km 49,393 abgetragen 

wird. 

 

Rechtliche Grundlagen: 

Dieses Bauvorhaben ist gemäß § 23b Abs. 2 Z 1 UVP-G 2000 einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung im vereinfachten Verfahren zu unterziehen. § 24 Abs. 1 UVP-G 2000 sieht vor, dass die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie die 
Umweltverträglichkeitsprüfung und ein teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren durchzu-
führen hat. Gegenstand dieses teilkonzentrierten Genehmigungsverfahrens sind alle bundes-
gesetzlichen Genehmigungen wie die Sicherstellung des Trassenverlaufs gemäß HlG (§ 3 Abs 
2), die Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung gemäß EisbG 1959 (§§ 31 ff) so-
wie die wasserrechtliche Bewilligung gemäß WRG 1959 (insb. §§ 32, 38, 40), jeweils in Verbin-
dung mit § 24f UVP-G 2000. Landesgesetze werden im Verfahren nach § 24 Abs. 3 UVP-G 2000 
vollzogen. 
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Das Verfahren wird als Großverfahren gemäß § 9a UVP-G 2000 iVm § 44a Abs. 3 AVG geführt 
und durch Bescheid abgeschlossen. 

 

Ort und Zeit der Einsichtnahme (Auflage- und Einwendungsfrist): 

In den Antrag und die Projektunterlagen kann während der Auflage- und Einwendungsfrist 
von Donnerstag, den 11. Mai bis einschließlich Freitag, den 30. Juni 2023 öffentlich Einsicht 
genommen werden. 

Online: Die Unterlagen in elektronischer Form können im Internet auf der Website der Be-
hörde (www.bmk.gv.at/eisenbahn-verfahren) unter dem Menüpunkt „Matzleinsdorf (Wien 
Meidling) – Wiener Neustadt (Pottendorfer Linie)“ eingesehen und heruntergeladen werden. 

Vor Ort: In die Unterlagen in analoger Form (Papier) kann bei folgenden Amtsstellen entspre-
chend der jeweils gültigen Amtszeiten Einsicht genommen werden: 

1. Magistrat Wiener Neustadt, Hauptplatz 1-3, 2700 Wiener Neustadt  

2. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie, Abteilung IV/E2 (UVP-Behörde), Radetzkystraße 2, 1030 Wien, nach vor-

heriger telefonischer Anmeldung unter der Telefonnummer +43/1/71162 DW 655265 

bzw. /652219 oder /652807.  
 

Stellungnahmen und Einwendungen:  

1) Innerhalb der obig angeführten Auflage- und Einwendungsfrist können rechtzeitig Stel-

lungnahmen und Einwendungen zum Antrag und den Projektunterlagen eingebracht 

werden. Diese sind schriftlich beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Ener-

gie, Mobilität, Innovation und Technologie (UVP-Behörde), Abteilung IV/E2, Radetz-

kystraße 2, 1030 Wien, einzubringen. Die Tage des Postlaufes sind in die Einwendungs-

frist nicht einzurechnen. Daneben ist auch eine Übermittlung per E-Mail (an den Post-

korb e2@bmk.gv.at) möglich. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Absender die mit je-

der Übermittlungsart verbundenen Risiken (z.B. Übertragungsfehler, Verlust des Schrift-

stückes) trägt. Es wird darauf hingewiesen, dass übermittelte Daten im Rahmen des Ver-

fahrens weiterverarbeitet werden.  

2) Parteien werden darauf hingewiesen, dass die Kundmachung durch Edikt zur Folge hat, 

dass sie gemäß § 44b Abs. 1 AVG ihre Parteistellung verlieren, soweit sie nicht rechtzei-

tig schriftlich Einwendungen erheben. Zu Parteien zählen insbesondere Nachbarn ge-

mäß § 19 Abs 1 UVP-G 2000. 

Wenn Sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert wa-

ren, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und Sie kein Verschulden oder nur ein min-

derer Grad des Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hin-

dernisses, das Sie an der Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens 
bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache beim Bundesministerium 

für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie schriftlich Ein-

wendungen erheben. Bitte beachten Sie, dass eine längere Ortsabwesenheit kein un-

vorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis darstellt. 

3) Es steht gemäß § 9 Abs. 5 UVP-G 2000 jedermann zu, rechtzeitig eine schriftliche Stel-

lungnahme einzubringen. 
4) Bildung von Bürgerinitiativen: Eine Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 5 UVP-G 2000 kann 

durch Eintragung in eine Unterschriftenliste unterstützt werden, wobei Name, Anschrift 

und Geburtsdatum leserlich anzugeben und die datierte (!) Unterschrift beizufügen ist. 

http://www.bmk.gv.at/eisenbahn-verfahren
mailto:e2@bmk.gv.at
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Die Unterschriftenliste ist gleichzeitig mit der Stellungnahme einzubringen. Wurde eine 

Stellungnahme von mindestens 200 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung in 

der Standortgemeinde oder in einer an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde für 

Gemeinderatswahlen wahlberechtigt waren, unterstützt, dann nimmt diese Personen-

gruppe (Bürgerinitiative) am Verfahren zur Erteilung der Genehmigung für das Vorha-

ben als Partei gemäß § 19 UVP-G 2000 teil. Als Partei ist sie berechtigt, die Einhaltung 
von Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen 

und Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und Revision an den Verwaltungs-

gerichtshof sowie Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 
 

Weitere Hinweise: 

Die Beteiligten können sich Abschriften von den aufgelegten Unterlagen machen oder auf ei-
gene Kosten Kopien anfertigen. 

Bitte beachten Sie, dass alle weiteren Kundmachungen und Zustellungen in diesem Verfah-
ren durch Edikt vorgenommen werden können. 

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Edikt durch Verlautbarung zweier im Bundesland Nie-
derösterreich weit verbreiteter Tageszeitungen, durch Anschlag an der Amtstafel des Gemein-
deamtes der Standortgemeinde sowie im Internet auf der Website der Behörde 
(www.bmk.gv.at/eisenbahn-verfahren) kundgemacht wird. 

Rechtsgrundlagen: § 24 Abs. 8 iVm §§ 9 und 9a Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 
(UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, idgF 
§§ 44a und 44b Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, 
idgF 
 

 

Für die Bundesministerin: 

Mag. Daniel Nestler 

http://www.bmk.gv.at/eisenbahn-verfahren
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